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B e k a n n t m a c h u n g 

 
2. vereinfachte Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 33 "Zentralpump-

werk/Bauhof" im Ortsteil Südlohn 
Bekanntmachung Aufstellungsbeschluss 

 

Der Ausschuss für Bau, Planung und Gemeindeentwicklung der Gemeinde Südlohn hat in seiner Sitzung am 
21.05.2025 gem. § 2 BauGB die Aufstellung der 2. vereinfachten Änderung und Erweiterung des 

Bebauungsplans Nr. 33 "Zentralpumpwerk/Bauhof" im Ortsteil Südlohn gem. § 13 BauGB einschl. der 

dazugehörigen Begründung in Verbindung mit § 12 der Hauptsatzung der Gemeinde Südlohn beschlossen. 

Der Geltungsbereich dieser vereinfachten Änderung beinhaltet eine ca. 1.000 m² große Teilfläche des Flur-
stückes Gemarkung Südlohn, Flur 17, Nr. 27. 

 

Ziel dieser vereinfachten Änderung und Erweiterung ist die Änderung der für diesen Bereich festgesetzten 
Erhaltungsfläche gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB in eine Fläche für Versorgungsanlagen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 

12 BauGB, dessen Einbeziehung in die überbaubare Grundstücksfläche und die Festsetzung der 
Eingriffskompensation an anderer Stelle. 

 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Der Beschluss zur Aufstellung der 2. vereinfachten Änderung des Bebauungsplans Nr. 33 "Zentralpump-
werk/Bauhof" im Ortsteil Südlohn wird hiermit gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.  

 

Übersichtsplan, o. M.  
 

 

 
 

Südlohn, 17.06.2025     

 
 
Werner Stödtke 

Bürgermeister 
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